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§ 1 

Q:_es.~~tzli_9h,§._,Grundl,agen_::d21LBebauungsnJanes 

ANLAGE ~ 

J:Jach der 6 o Verordnung zur Durchführung des BBauG. vom 1'1- o 6 o 1961 
( GVOBl. S.l08) gilt .der durch Erlaß des Ministers für Arbeit~ 
Sozial<:;s und Vertriebene des Landes Schleswig-Holstein vom 9 o 12. 
1952 genehmigte Aufbauplan gemäß § 173 des BBauGo vo~ 23. 6a 1960 
als Flächennutzungsplan weiter. Der vorliegende Bebauungsplan ist 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und gemäß §§ 8 und 9 des 
BBauGa aufgestellt wordeno 

§ 2 

Z§.chnische Grundlag~,n des Bebauungs12la~ 
,, Als Kartengrundlage fü:r den gegenwärtigen rechtlichen und topogra- · 

phischen Nachv:eis d.er Grundstücke dienten Abzeichnungen der 
Katasterkarteo 

§ 3 

Beteili_gte Eip~entümer 

Die Eigentümer der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen
den Grundstücke wurden nach dem Liegenschaftskataster und dem 
GruJ:ldbuch festgestellte Sie sind namentlich in dem Eigentümerver.,.. 
z eichnis aufgeführt, das auch die/ Lage...;·? Kataster- .und Grundbuch-. 
bezeichnungen~ Flächengrößensowie c1ie nach dem BBäuGo in Aus
sicht genommenen bodenordnenden und· sonstigen Maßnahmen enthälto 

' . . . 

Die Eigentumsgrenzen sind im Lageplan in starker, di(;;! Flurstücks
grenzen in schv.rächer schvvarzer Strichführung dar·gestellt o Wegfal..,. 
lGnde Grenzen si:rlds.chwarz gekreuztn 

Die .in starker roter. Strichführung dargestellten Straßenflucpt:- ·. 
linien sind verbir1dlich; dagegen können für_. die in. schwacher roter 
Strichführung dargestellten neuen Grundstücksgrenzengeringfügige 
Verschiebungen zugelassen werdeno · 

§ <4 

J)er~QeJ tunßshe~~Jch. des _Bebauul:lgsulane~>· 
Die Grenzen des GeltungsbereicJ:les .si):ltl :l.m L~g~plän (lu:cch einen. 
violetten Farbstreifen kenn,tl~Qh.gemfid}it~. •··• 

···.······§i~·· ). / ./ } .. ·.•·.·······>·.·.·········· ....•••....••.•.•••..••... ······•·· i·······<> 

. < ........ ·.··.<·.·.·········· .. ······<<·····. i•·······.···· .. i <> 

Art •. lind 1ia!J ··def A,atli C\reri N;,tzurii; {d e.r ftfUnil:~J~& ~()~Je a1\J·~Q~,.~ 
riS:f~äehe11z:ahl· ü'f1d i:lie.·.··.·oco.ehoBfltieh.er,tfiHh~ •• eree'l?~n · .• •·.·.••·.: ... • .. i"··.·.·u.;:L.·.· .. · ... ·tc.·.·.·., .. ·.hz.··.· .. •.·u.·•.·••na •....... ·.u·g·······s·····.• ....... l.e.·.·.·.·.t.·.e··.·.· .... m .•. ·.·.·.·.·.· .. •.·.······ ··· ···. · Lage:pla,11 zuni i3ebauungsplan" Diis Maß/derbaulic'J::l.<:fl). n ~ 



2 
dU:i,'Ch die DarGteilung der Gebäude und die Angabe der Geschoßzahl
(Erdgeschoß mitgezäh~t) festg6legto Die Art der Nutzung ist durch 
Flächenfärbung bzwo Farbstreifen ausgewiesene 

~il}~ei t§D~.Q~_j?§ba1:}ung 

l" Gebäude 
~· ---- __ "_ __ _ 

§ 6 

Für die Geb~ude sirid die im Lageplan zum Bebauungsplan darge~ 
stellten Abstände von den Straßen und den Nachbargrenzen mit 
einem kleineren 13auVJich vel'bindlich. Hinsichtlich der ausge
Vliesenen Gebäudeg:::undfli::i.chen können t;eringe Über- und Unter- . 
schreitungen zugelassen werdeno 
Die Festlegung der Eöhenlage und Tieiterer Einzelheiten der 
Bebauung erfolgt im Eauge:nehmigungsverfahTeno· 

2 Gc~aae~ c~oll-o,~t~e 
...:-~;...._--. ..s~~~2 ·.l~9 vuc~.-L. -~S~~ 

])ie_ Grundstückseigentümer bzwo Zrbbauberechtigten sind gerro · 
Reichsgarage:no~'dnung verpflichte-t, bei der Bebauung· ihres 
Grundstücks für die vorhandenen und zu er~artenden Kraftfahr
zeuge der künftigen Bewohner des Hauses, der Angestellten des 
Be tri ebeE-3 usw o Stellplätze und Garagen in geeigneter Größe 
auf dem Baugrundstück oder in dessen Nähe zu schaffen. 
Kellergaragen sind nicht vorgesehene Sie können nuj_, im Ausnah
mefall zugelassen werden~ vrenn es gel?:indemäßig vel'tl·etbar und 
der Baufluchtlinienabstand größer als ll,oo m isto 

Das Aufstellen von Idüllgefäßen i:n Kellerräumen ist nicht er
wühschto Soweit mit dem Amt ~Ur Stadtreinigung urtd Fuhrpark 
nicht besonde:.::'e Vereinbarungen getroffen werden, soll die 
Entfernung der Aufstellplätze vom Fahrvreg hÖchstenG 15? oo_ rp. 
betpagena Die Aufstellpl'ätze sind .gegen Einsicht· abzudeCkeno 
Staub- und Geruchsbelästigungen sind durch geej,gnete i>ßaßnah:._ 
men zu ve:~:hinderno Der Zugang von der Straße bzwa der Pahrweg·mii~ii 
zum Standplatz muß 'befestigt und stufenfrei seinQ·Das Planum 
der Aufstellplätze da:c.·f nicht mehr als. OD40 m unter öde:c über 
Gelände liegeno 

Die Verwendung von Mülltonnenschränken wird empfohlene Die 
Sch::::'anktür ist so einzurichten? daß der Boden der Müllgefäße 
0 0 ~ '''b d -p d. . . -"'1'' ].. l ' .) . ? ·::> m u er t:;r .;.>e le:nu:ngs.:t: ac"1e legco 

4·· \1'· ·r:<-r-~:.r """..,_ .. ~ ·.·. ~ .. ; · ·d · ,..... · ·.. .. .. ·· 
=.::..~ ..Y . .9..;:_~,~,J~.§.n.J,;_.4.JlY\,i;S..:::3~1~6~Drem · . .· 

nie Vorgärten sind als.· Ziergärten anzuleg;eno Tiic.Einfriedig~_J.n
gen der Vorgärten an den Ver).{ehrsflächen. und privatEm Vlohnwa.;.. 
gen dürfen eine Höhe von 0?80 m nicht überschrei teno · ' 
Die Art der Sockelmauern und der Zäune wird im Eirivernehmen 
mit der Bauverv.ral tu:ng im Baugenehmigungsye:rfa,J:lre;n festgelegt~ 

~2~-lf~peljßeb~~§:e 
Behelfsmäßige Anlagen aller Art sihd.nicb,t 

3 
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§~.Alt!~:19.ß.9!Liii.t'_ gie_QQ.§j!_<}]: tunLL:SD.9.-~,N~J;~ung_Q.~_ll~1.Ygten 
:D"'rej.flä_gg_§n · -

Die Einrichtung und Unterhaltung der privaten l!'reiflächen 
ist Sache der Grundsttickseigenttimer bzw. Erbbauberechtigten. 
Im Bereich do~ Gruppen- und Reihenhäuser haben sie die Anla-. 
ge der Freiflächen untereinander abzustimmen. Der Bauverv:al
tung ist zu gegebener Zeit ein Gesamtplan tiber die Gestal
tung der Freiflächen zur Genehmigung vorzulegen. Dieser Plan 
soll enthalteng 

a) Abgrenzurigen der Straßen, Woge, Zufahrten und Stellplätze. 
b) Ausweisung der Grünflächen mit Eaum- und Gehölzpflai1zun

gen? Wegen, Sitzplätzen, Kleinkinderspielanlagen u.a. 

c) Ausstattung der Vorgärtone 

§ 7 

l\5" a ßD §.hJll.QlL z u.t:_ Q.t:.9J1Y:DlL g gf:'_ Qru nd u n §._J?o d Q.D§.. 

Die B~reitstellung des ftir die geplanten Erschließungs~ und 
Baumaßnahmen sowie ftir eine Nutzung zu öffentlichen Zwecken 
ausgewi~senen, in Privathand befindlichen Geländes soll mög
lichat durch freihändigen Erwerb herbeigeführt werden4 Andern
falls wird einq Grundstticksumlegung nach r:Iaßgabe der §§ 45 ff 
des Bundesbaugesetzes vorgesehen. Hilfsweise kann die Enteig
nung .gem. der §§ 85 ff des Bundesbaugesetzes durchgeführt 
werden. Welche Maßnahmen im einzelnen angeordnet werden kön- ~ 
nen? ergibt sich aus dem Eigenttimcrverzeichniso Die- Liegen~ 
Schaftsverwaltung der Hansestadt Ltibeck ist ermächtigt? die 
Bodenord:nungsmaßnahrc.en einzuleiten b2!_\'t. anzuordnen. 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Liibr>f'k. rl.2'0. Juli 1961 Bauverwaltung 

Auftrage Im Auft;rage 

J;{ti/IJ~J{' 
/ 

enatsbaudirektor Oberbaurat 
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.. ·1 
Be.sondere Vorschriften ----------------------

·. ,)". 

§ 1 

Bestandteile des Bebauungsplanes 
-----~-----~-~-.----- ....... --------""--."..._. .... "'"""'--
Bestandteile dieses Bebauungsplanes sind: 

Anlage 1 ·· Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft 
2 - Verfahrensübersicht 
3 - Begründung Teil I 1 Allgemeine Vorschriften 
4 Begründung. Teil II 1 Besondere Vorschriften 
5 - Teil III, Uberschlägliche Kostenermittlung 
6 - Lageplan 
7 - Eigentümerverzeichnis 
8 Übersichtsplan 

§ 2 

~~~~9.~~.:..~::.!!~~~-~!:~!s~~~-9.~~-~::~§:~~~~~~!::::!l::.~ - . . -
Der Geltungsbereich des. Bebauungsplanes liegt in der Vorstadt 
St. Jürgen zwischen der Kroilsforder Allee und der Straße Kiepe:rtshorsi 

§ 3 

!~~!~!~~gs_3::.!_Y~!~~hE~f!§~~~~ 
Das Bebauungsplangebiet wird durch die Straßen.Kronsforder Allee, 
Auf dem Ruhm mit der als Stichstraße vorgesehenen Verlängerung, 
Kiepershorst und den Ringstedtenweg mit seiner in die Kronsforder 
Allee einmündenden Verlängerung erschl~ssen. Ferner ist ein Fußweg 
von der verlängerten Straße Auf dem Ruhm bis zur Kronsforder Allee 
vorgesehen~:.Die Erschließungsstraßen und der Fußweg sind im Lage
plan -·Anlage 6- durch wegebraune Flächenfärbung ausgewiesen. 
Südlich der Eisenbahnstrecke wird für eine etwaige Erweiterung 
des· Bahnkörpers eine Vorbehaltsfläche durch violette Flächenfärbung 
ausgewiesen. 

§ 4 

!!::!!1!~~~!~~~=-!:!g9._Y.~E~2E~~~~1~~!~e:~~E: 
Versorgungsleitungen für Gas. War.:J ser und Elektrizität sind im. 
Bebauungsplan vorgesehen. Die Hausabwässer sind auf den Gr\.lndstücken 
gemäß § 116 der Landesba~urdnung oberirdisch zu beseitigeno Ledig
lich das Oberflächenwasser der Straßen wird abgeleitet. 

§ 5 

!~~-~~-~§:~_9.~E--~.~~!~~Q§:~J'!]:!!:E.~l1:B 
Der Gel tungebereich des Bebauungsplanes ist W&·Gebiet (Klein
siedlungsgebiet) im Sinne des § 2 der Eaunutzungsverordnung~ Die 
im Lageplan - Anl?-ge · 6 _.:... mit einem grünen Farbstreifen gekenn
zeichneten Grundstücke bleiben bis zur Aufgabe der Gärtnereien 
der gärtnerischen Nutzung vorbehalten~ Die 'alsdann vorgesehene 
Planung ist in gestrichelten Linien dargesteil tc Die gf,rtnerischen 

- 2 -
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Nutzfläche.nwe;;r•dm.von der Kronsforde.r Allee erschL;sseno Bei Aufgabe 
der Gärtnereien erfolgt der Zugang zu der in gestrichelten Linien 
dargestollten :Bebauung von der Straße Kiepersh:;rst? Die Art der 
baulichen Nutzung der Grundstücke ergibt sich aus der Zeichener~ 
klärung des Lageplanes ·- Anlage 6 -· > Das ~qaß der bablliohen Nbltsblng 
~.J9,.-a-ti.-B-·~~'ft-~-e--6----ei~a-g-ei1~-&
~~.f8:.-s<:rtR:e.4ler Gesehoßfläehensahl V-e-R~4-
·rißf-±äohongahl ist das Verhält~-!i-s~n G:l'-I:"U'1:4-etücks
:fläche zmr Ges-amtfläche &es G:rl:Uldstüekes & Die G ese-h-oßfläohengahl 
ist da--s lferhä-ltftis zvdschen d em~edukt veR G ebäudegrundfläehe 

-und Gesch:)ßzah3: zur GrurtdstüclwgrößeT Gestrieben aufgrund des Erlasses 
IX 310 b - 313704. - 23 (69) vom 

· · § 6 28. Mai 1963. 
. . Lübeck, den 15.Juli 1963 Planungsamt 

~~e:~~!:e:~~:!2~!!._S~E_;§~Q§!:~~~ Im Auftrage: 

]_~-Q:~!2§!;~9.~ 
Die Dächer der Wohnbauten sind als Sattel- (Giebel-) Dächer aus- DIPL.-IN~ 
zubildenG Die Dachneigung wird einheitlich mit 480 bis 510 fest-
gelegto Als Dacheindeckung sind für die Wohnbauten gruppenweise 
Dachpfannen einheitlicher Färbung zu verwenden~ 

g,!__Y2.!:ß~:E:!2~~.t-~!!:;fE:!:~:i~~~a~~g 
An den rückwärtigen und seitlichen Grenzen'kann die :Baugenehmigungs....: 
behörde Einfriedigungen in Form von Maschendrahtzäunen bis zu einer 
Höhe von 1,20 m zulassen", An den öffentlichen Verkehrsflächen sollen 
die Vorgärten durch seitliche Einzäunungen nicht unterbrochen werden. 

~.;!,-~~~~~ei~2§!;!:!3~ 
Massive Stallbauten sollen nach Nöglichkeit ·im Zusammenhang mit dem 
Wohnhaus oder der Garage einheitlich CI'richtet und gestaltet werden.~ 
Bei der Haltung von Kleinvieh sind Geruchs-, Staub- und Lärmbelästi
gungen durch geeignete Naßnahmen bzw. Vorkehrungen auszuschalten. 

§ 7 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 
-~----------------------------------Für das Grundstü-ck Auf dem Ruhm 8 ist eine Grenzregelung gemäß §§ 
80 ffv B:BauG vorgesehen. Die Liegenschaftsverwaltung der H~nsestadt 
Lübeck ist ermächtigt 1 diese Grenzregelung anzucJrdnen bzw. einzu-
leiten. · 

Lübeck, den 1a März 1963 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage Im Auftrage 

Leitender Senatsbaudirektor Oberbaurat 



Teil III ...... ~-... ..---
A"q;f~·t~ll1ll;ng d~r ijberschläglich ermittelten Kosten für das Ge
b-iet des :ßehauun.R"S'rllanes 69 - Rothebek -
--~-~-~~~~~~~·~-~~~~---~-~-~--------------~--~-----------~---

:Kqr:$t'~n de.s G;llSl•:de.rweJ?biS: 

f:fi~ S:t~~'J~e 

l{o'S•te~tt die-s S·:tx-aßg~'baues 

oa. 25.000,- DM 
ca. 60.000,- DM 

g~:!==§~~~~~:!:;;=~M 

Gemäß § 1 ~·~ ( 1) d~a :Stu::l,d;e~pf,3:4ge.§~tzes sind: 

1:<1) 'V. :g. cie.s 'bet tragefähigen E:rschließU,ngs~ 
9-:Ufwan.de~ vo-n der Iia,nset,::rtfl.cVt; Lü'Pet?~ 
~·~· t:)?&~e~ 

~0 V:,;ijll !!h~.@. ~:;t\'·~l§l-P.f\:~eßU+tgsfl:\li#Y~·an,qef? ''urcl:\ de~ 

fi::~~i~:~if~~~~t~~:i~v~.~ de~ An ~ ~a ·76 ;oo - m~ ''· . ~ ' ~ .• .· '. . . 

:Pie l(q~~§:P. t'UJ? Q.:i,~ J]~s~h~ißßungsanlagel\1. zur Ableitung von Ab
wasser sowie z·u:r Ve:rsf)rgtmg mit Elektrizität~ Gas und Wasser 
sin,4 von den An,liegern voll zu erstatten. 

" I/ 
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~U;b.ee.k~ <a.~~. ~~. t)r-u.:t·i: +961'· 
.L 

D.er Sela:at cler Hansestadt Lü'beck 
B.auverwal-tu:n,g 

, Im Auftrage II4 Auftrage 

lt;;;mm. ; _." 
~- ' I' ·' .· . 
'\"V l -{1:\/\ f;.,VJ1/ I 

Le.:l tender Senatsbaudirektor Oberbaurat 
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